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Sachverhalt:

Da beim Bplan  Nr  32(H)  Umgehungsstraße Bebelstr  (jetzt  Westring)  durch  eine  Novellierung der
BbodSchV am 01.08.2023 der  Prüfwert  für  Benzo(a)pyren für  Park-  und Freizeitanlagen erheblich
abgesenkt  wurde,  ist  für  eine  gefahrlose  Nutzung  der  Fläche  im  anschließenden
Baugenehmigungsverfahren zu prüfen, ob die Prüfwerte weiterhin eingehalten werden. Daher bitten
wir um mündliche und schriftliche Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Warum wurden Teilbereiche in der Bebelstraße in der Flächenentwicklung nicht beprobt?
2. Wurde bis jetzt eine Prüfwertüberschreitung für Park- und Freizeitanlagen festgestellt?
3. Wird  am  Füllungsmaterial  des  ehemaligen  Teiches,  mit  Eintragung  MTLA  Fr.7  K8  B

Feuerlöschteich eine Probenanalyse durchgeführt?
3.1Wenn nein, warum nicht?

Die Verwaltung beantwortet die Fragen wie folgt:

Zu Frage 1:
Der  Abschnitt  der  Bebelstraße  im  Bereich  des  Bebauungsplans  Nr.  32(H)  -Umgehungsstraße  -
Teilaufhebung Bebelstraße ist aktuell eine völlig versiegelte Verkehrsfläche, weshalb ein dauerhafter
Kontakt mit dem Boden unter dieser Fläche nicht möglich ist. Eine Beprobung des Bodens unter der
Bebelstraße, welche mit einer Beschädigung der Fahrbahn und einer Beeinträchtigung des Verkehrs
verbunden wäre, ist vor diesem Hintergrund weder technisch sinnvoll noch verhältnismäßig.

Zu Frage 2:
Im  Rahmen  der  geplanten  Umgestaltung  des  Parks  am  Bergelmanns  Hof  wurde  bei



Bodenuntersuchungen Benzo(a)pyren (BaP) mit einer maximalen Konzentration von 1,6 mgBaP/kgBoden

in  den  oberen  10  cm gefunden.  Nach der  in  der  Anfrage  erwähnten  erheblichen  Absenkung der
Prüfwerte von 10,0 mgBaP/kgBoden  auf  1,0 mgBaP/kgBoden  in  der  aktuellen  Bundes-Bodenschutz-  und
Altlastenverordnung vom 01.08.2023 - Nutzungsszenario Park- und Freizeitanlagen – ergibt sich für
die Umgestaltung der Fläche ein Handlungsbedarf. Im Zuge der Baumaßnahme wird deshalb Boden
ausgetauscht.

Zu Frage 3:
Bei  den  durchgeführten  Bodenuntersuchungen  wurde allen  im  Altlastenkataster/-verzeichnis
vorhandenen  Eintragungen  Sorge  getragen.  Auch  der  verzeichnete  Feuerlöschteich  fand  hierbei
Berücksichtigung.


